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Die Landrätin 
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Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 02.04.2014 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 28.04.2014 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 19.05.2014 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Namensgebung für die IGS Ravensberger Str., Ravensberger Str. 19, 38304 Wolfenbüttel 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die IGS Ravensberger Str. in Wolfenbüttel erhält den Namen „Henriette-Breymann-
Gesamtschule“. 
 

2. Die Schule wird künftig im amtlichen Schriftverkehr bezeichnet als: 
 
„Henriette-Breymann-Gesamtschule“ 
Integrierte Gesamtschule 
Ravensberger Str. 19 
38304 Wolfenbüttel 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 

Der Schulvorstand der IGS Ravensberger Str. hat in seiner Sitzung am 11.12.2013 
beschlossen, dass die IGS Ravensberger Str. einen neuen Namen erhalten soll. 
Namensgeber soll eine Persönlichkeit sein, deren Lebenswerk für das Leitbild der Schule von 5 
besonderer Bedeutung ist. Das Kollegium, die Elternschaft sowie der Schulträger haben 
daraufhin die Möglichkeit erhalten, bis zum 13.01.2014 begründete Vorschläge zu machen. 
Am 19.02.2014 hat der Schulvorstand die eingereichten Vorschläge gesichtet und abgewogen 
und die Auswahl auf drei Favoriten eingeschränkt. Nach der Vorauswahl standen folgende 
Vorschläge für eine Namensgebung zur Diskussion: 10 
 

- Henriette-Breymann-Gesamtschule 
 

- Wilhelm-Blume-Gesamtschule 
 15 

- Lessing-Gesamtschule 
 

Die Namensvorschläge wurden den Eltern und dem Kollegium in den schulinternen Gremien 
vorgestellt, um ein Meinungsbild einzuholen. 
 20 
Der Name „Lessing-Gesamtschule“ wurde von einigen Eltern favorisiert. Das Lehrerkollegium 
wünscht sich demgegenüber eine Klarstellung zu dem an diesem Schulstandort bisher 
üblichen Namen Lessing-Realschule und möchte mit einem anderen Namen auch einen 
Neuanfang dokumentieren. Teilweise haben sich Eltern auch für den Namen Wilhelm Blume 
ausgesprochen. Wilhelm Blume wurde in Wolfenbüttel geboren und war ein bedeutender 25 
Reformpädagoge. Das pädagogische Wirken fand außerhalb Wolfenbüttels statt. 
 

Der Schulvorstand der IGS Ravensberger Str. hat sich in seiner Sitzung am 12.03.2014 mit 3 
Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich für den Namen „Henriette-Breymann-
Gesamtschule“ entschieden.  30 
 

Als Gründe wurden insbesondere angeführt: 
Der Name Henriette Breymann hat einen engen regionalen Bezug zu Wolfenbüttel. Sie war 
Schülerin in Wolfenbüttel und gründete 1854 in Watzum eine Bildungs- und 
Erziehungsinstitution für Mädchen. 1864 erfolgte der Umzug der Bildungs- und 35 
Erziehungsinstitution nach Wolfenbüttel, die sich „Neu-Watzum“ nach dem Ort seiner 
Entstehung nannte. Das Institut bestand aus 5 Abteilungen: neben Kindergarten und 
Elementarklasse gab es Klassen für 12- bis 14-jährige und 14- bis 17-jährige Mädchen, ferner 
eine Fortbildungsklasse für Erwachsene, die auf den Beruf der Erzieherin und Lehrerin 
vorbereitete. Henriette Breymann erkannte früh, dass für Kinder aus Arbeiterfamilien 40 
ganztägige Erziehungseinrichtungen notwendig sind, die die Kinder auf möglichst vielen 
Gebieten für ihr künftiges Leben befähigen. Diese Erziehungsgrundsätze haben einen engen 
Bezug zum pädagogischen Konzept der Integrierten Gesamtschule (IGS).  
 

Für den Namen Henriette Breymann sprechen darüber hinaus noch folgende Gründe: 45 
Der Kulturstadtverein der Stadt Wolfenbüttel und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
Wolfenbüttel haben beim Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. die Aufnahme von Henriette 
Breymann in das Projekt „Frauenorte“ beantragt. Mit der Initiative „frauenORTE 
Niedersachsen“ will der Landesfrauenrat Leben und Wirken historischer 
Frauenpersönlichkeiten einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und dazu beitragen, dass 50 
Frauengeschichte und Frauenkultur einen festen Platz im Spektrum kulturtouristischer 
Angebote erhält. Die Stadt Wolfenbüttel begrüßt daher die Namensgebung nach Henriette 
Breymann und könnte die Schule auch als einen Frauenort mit in das Projekt aufnehmen. 
 

Gemäß § 107 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) kann der Schulträger im 55 
Einvernehmen mit der Schule dieser einen Namen geben. Über einen entsprechenden 
Vorschlag der Schule hat der Schulträger innerhalb einer angemessenen Frist, d.h. im 
Regelfall in der nächsten Sitzung des Entscheidungsgremiums nach zügigem Abschluss der 
ggf. noch nötigen Sachermittlungen, zu entscheiden. 
Aus meiner Sicht liegen keine Gründe vor, die gegen die beabsichtigte Namensgebung 60 
sprechen. 
 

Ich bitte daher, wie beantragt zu beschließen. 

 
Christiana Steinbrügge 65 
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